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Notdienste/Beratung und Hilfe  

Bereitschaftsdienst bei Störungen

SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
Störungsmeldestelle – Strom Tel. 0800 797 39 38 37 
24 Stunden erreichbar
Erdgas Südwest GmbH
Erdgaszentrum Ettlingen Tel. 07243/2 16-0 
Störungsmeldestelle Tel. 01802/056229
Wasserversorgung Ispringen
Störungen  Tel. 07231/58 78 720 
oder  Tel. 0174/61 41 762
KabelBW – Service zum TV-Kabelnetzbetreiber
Kundenservice  Tel. 0221 46619100

Wichtige Rufnummern

Feuerwehr  Tel. 112 
Polizei Notruf  Tel. 110 
Revier Pforzheim Tel. 186-0 
DRK Krankentransport Tel. 19 222 
Allgemeiner Notfalldienst:                                Tel. 116117

Ärztliche Notdienste

Zahnärztlicher Notdienst Tel. 07231/37 37 
Der Bereitschaftsdienst der Zahnärzte wird am Wochenende in der Zeit 
zwischen 10 und 12 Uhr über die Rufnummer vermittelt.

Zentrale Notfallpraxen Pforzheim  Tel. 0180/51 92 92 18

Siloah, St. Trudpert Klinikum:  
Wilferdinger Straße 67; 75179 Pforzheim Tel. 498-0

Klinikum Pforzheim:  
Kanzlerstraße 2-6; 75175 Pforzheim Tel. 969-0
Dienstzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag:19 Uhr bis Folgetag 8.00 Uhr, 
Mittwoch: von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr, an Wochenenden: von 
Freitag 19.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen sowie am 24.12. und 
31.12. von Vorabend 19.00 Uhr bis Folgetag 8.00 Uhr.

Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst Tel. 07231/9 69 29 69 
Öffnungszeiten der Kinder Notfallpraxis (NOKI) sind: Mittwoch 15.00 – 20.00 Uhr, Freitag 
16.00 – 20.00 Uhr, Samstag 08.00 – 20.00 Uhr, Sonntag 08.00 – 20.00 Uhr

Tierärztlicher Notdienst 
Notdienstnummer für den Raum Pforzheim Tel. 07231/133 29 66

Dienstbereitschaft Apotheken

Samstags 13.00 bis sonntags 8.30 Uhr, sonn- und feiertags 8.30 bis 8.30 Uhr

Freitag Rathaus-Apotheke, Eisingen,   
08.05.2015 Pforzheimer Str. 9 Tel. 07232/8 14 84 

Samstag Schlössle-Apotheke, Pforzheim,  
09.05.2015  Westl. Karl-Friedrich-Str. 80 Tel. 07231/4 24 64 20

Sonntag Center-Apotheke, Pforzheim,   
10.05.2015  Wilhelm-Becker-Str. 15, Wilf. Höhe Tel. 07231/4 43 94 33

Montag Stadt-Apotheke, Pforzheim, 
11.05.2015 Westl. Karl-Friedrich-Str. 23 Tel. 07231/31 28 85

Dienstag DocMorris-Apotheke, Pforzheim,  
12.05.2015 Museumstr. 4  Tel. 07231/5 89 80 71

Mittwoch Sonnen-Apotheke, Pforzheim, 
13.05.2015 Leopoldstr. 5 Tel. 07231/15 40 97 14 

Donnerstag Wartberg-Apotheke, Pforzheim, 
14.05.2015 Redtenbacherstr. 22 Tel. 07231/5 13 72

Freitag Brunnen-Apotheke, Ersingen,   
15.05.2015 Lange Str. 1 Tel. 07231/8 94 38

Samstag  Christoph-Apotheke, Pforzheim,  
16.05.2015 Christoph-Allee 11 Tel. 07231/31 21 40

Soziale Dienste und Einrichtungen

Diakoniestation Ispringen 
Häusliche Kranken- und Altenpflege, Krankenpflegeverein Ispringen e.V., 
Eisenbahnstraße 2, Ispringen, Fax 984387  Tel. 07231 86710 
Büro besetzt: Montag bis Freitag, 8.00 bis 12.00 Uhr 

Betreuungsangebot der Diakonistation Ispringen 
Die Gruppenangebote der Diakoniestation Ispringen pausieren für 
unbestimmte Zeit. Sollten Sie Hilfe brauchen oder nähere Informationen 
wünschen, rufen Sie uns einfach an unter  Tel. 07231/86710

Haus Salem Dauerpflege, Tagespflege und Betreutes Wohnen
Friedenstr. 62, Ispringen, Fax 589949-9 Tel. 589949-0 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 16.00 Uhr 
Ansprechpartner: Jörg Heidt (Hausleiter), Lydia Kälber (Pflegedienstleitung) 
Die Cafeteria ist jeden 1. und 3. Sonntag  
von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet 
info@salem-ispringen.de, www.salem-ispringen.de

Diakonieverband Enzkreis Tel. 07231/91 70-0 
Beratung  für ältere Menschen und ihre Angehörigen;  
Allgemeiner kirchlicher Sozialdienst 
Diakonisches Werk Pforzheim-Stadt 
Fachstelle für häusliche Gewalt; Schwangeren-  
und Schwangerschaftskonfliktberatung  Tel. 07231/37 87-31

Schwangerenberatung,  
Schwangerschaftskonfliktberatung Tel. 07231/37 87-58

Ambulanter Hospizdienst westlicher Enzkreis e.V.    
Verein für Lebensbeistand und Sterbebegleitung 
Psychosoziale Begleitung, Palliative Beratung                  Tel. 07236/2799897

Frauenhaus  
der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Pforzheim 
(24 Stunden Rufbereitschaft)  Tel. 07231/35 84 28

„Anlaufstelle“– Hilfe in Lebenskrisen  
und bei Suizidgefahr 
(tägliche Bereitschaft) Tel. 0171/80 25 110

Aktionsgemeinschaft Drogen e. V

Anlaufstelle bei Essstörungen;- Kontakt- und Informationsstelle  
für Selbsthilfe/Selbsthilfegruppen (KISS) Tel. 07231/9227760

Pro Familia  
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung,  
Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. Tel. 07231/60 75 860

Deutscher Kinderschutzbund  
Pforzheim Enzkreis e.V.  
Fax 07231/589898-5 Tel. 07231/589898-0

Lilith 
Beratungsstelle für Mädchen und Jungen 
zum Schutz vor sexueller Gewalt Tel: 07231/35 34 34

Jugend- und Drogenberatungsstelle  
Beratung und Hilfe für Jugendliche, Suchtgefährdete,  
Abhängige und deren Angehörige Tel.: 07231/92277-0 

Beratungsstelle für Eltern,  
Kinder und Jugendliche Tel. 07231/30870

AIDS-Beratung, Gesundheitsamt Enzkreis,  
Bahnhofstraße 28, Pforzheim Tel. 07231/308-9580

Miteinanderleben e.V. 
Angebote für Menschen mit Behinderung, Jugendsozialarbeit,  
Migrationsarbeit, Freiwilligenagentur 
www.miteinanderleben.de Tel. 07231/589020

Kinder- und Jugendhospizdienst „Sterneninsel“ Tel. 07231/8001008

Tagesmütter Enztal e.V. Beratungsbüro 
Frau Parise Tel. 07041/8184711

Wichernhaus der Pforzheimer Stadtmission e.V.  
Wohnungsnotfallhilfe und Existenzsicherung Tel. 07231/566 196-0

TelefonSeelsorge Nordschwarzwald e. V.  
Seelsorgetelefon Tel. 0800 111 0 111

Psychosoziale Krebsberatungsstelle  
für Betroffene und Angehörige Tel. 07231/969 8900 
Einzel-, Paar- oder Familiengespräche und fachlich  
geleitete Gesprächs- und Entspannungsgruppen 
Kanzlerstraße 2–6, 75175 Pforzheim 

Samstags 13.00 bis sonntags 8.30 Uhr, sonn- u. feiertags 8.30 bis 8.30 Uhr

Freitag Moritz Apotheke Pforzheim

24.04.2020 Museumstr. 4 Tel. 07231/5898071

Samstag Apotheke im Kaufland Pforzheim-Brötzingen

25.04.2020 Am Mühlkanal 4 Tel. 07231/454350

Sonntag Enztal-Apotheke Pforzheim

26.04.2020 Westl. Karl-Friedrich-Str. 47 Tel. 07231/5875116

Montag Heynlin-Apotheke Stein

27.04.2020 Königsbacher Str. 26 Tel. 07231/311136

Dienstag Tiergarten-Apotheke Haidach

28.04.2020 Strietweg 70 Tel. 07231/414500

Mittwoch Pregizer Apotheke Pforzheim

29.04.2020 Westl. Karl-Friedrich-Str. 39 Tel. 07231/14370

Donnerstag Nordstadt-Apotheke Pforzheim

30.04.2020 Ebersteinstr. 39 Tel. 07231/33462

Freitag Rathaus-Apotheke Eisingen

01.05.2020 Pforzheimer Str. 9 Tel. 07232/81484

Samstag Center-Apotheke Wilferdinger Höhe

02.05.2020 Wilhelm-Becker-Str. 15 Tel. 07231/4439433
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Achtung! Achtung!
Wegen eines  
Feiertages in KW 18 (1.Mai)

Wir bitten um Beachtung !
Verlag & Druckerei Schlecht
Tel: 07041-3022
verlag@gemeinde.de

wird der Redaktions- und 
Anzeigenschluss auf 
Dienstag den

28.04.2020
11 Uhr vorverlegt

Neues vom Familienbüro 
  

Liebe Ispringer Kids, 
haben euch die Muffins von letzter Woche 
auch so gut geschmeckt wie mir? Ich finde 
es war gar nicht so einfach, das Rezept in 
die richtige Reihenfolge zu bringen. Ich bin 
dabei ganz schön ins Schwitzen gekommen. 
Die Jüngeren unter euch haben bestimmt 
wieder fleißig gemalt und konnten die For-
men sicherlich schnell erkennen.  J 
Für kommende Woche habe ich mir ein gemeinsames Projekt aus-
gedacht: 

Lasst uns eine Ispringer Steinschlange legen! 
Wie das funktioniert? 
Auf der Wiese neben unserer Bücherei steht ein Eimer mit Stei-
nen bereit. Jedes Kind darf sich einen Stein herausnehmen, diesen 
zuhause anmalen und anschließend wieder dazulegen, so dass die 
Schlange wächst. Natürlich dürft ihr auch eigene Steine verwen-
den. 
Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, habe ich schon mal den Anfang 
gemacht und ein paar Steine bemalt. J 
Ich bin jetzt schon ganz gespannt, wie lange unsere Steinschlange 
wird - ihr auch? 

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Ispringen
Verantwortlich
für den amtlichen Teil: Bürgermeister Thomas Zeilmeier
                                     oder Vertreter im Amt
 Telefon: 07231 / 98 12 - 0
 E-Mail: pressestelle@ispringen.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
 Montag:            13.00 - 18.00 Uhr
 oder nach Vereinbarung
Für den übrigen Teil: Verlag & Druckerei Schlecht e.K.
 www.gemeinde.de   
 verlag@gemeinde.de
Hausanschrift: Kerschensteinerstraße 10  
 75417 Mühlacker
 Telefon: 07041 / 30 22  
 Telefax: 07041 / 52 49
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Wenn Sie bei zahlreichen Partnern wie gewohnt mit Ihrer  Sparkassen-Card 
(Debitkarte) bezahlen. Bei uns in der Region und deutschlandweit. 

sparkasse-pfcw.de/einkaufswelt
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* Kühl-, Elektrogroßgeräte und Sperrmüll werden auf
Anforderung entsorgt. (Erläuterungen siehe Seite 8.)
Bitte 10 Tage vorher beim Rathaus anmelden.
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Öffnungszeiten Entsorgungszentrum und Recyclinghof
Maulbronn

Ispringen: Gewann “Ödmauer am Hohberg”, 
geöffnet: ganzjährig
Mo.-Fr. von 07.00-20.00 Uhr
Sa. von 07.00-18.00 Uhr
So. und Feiertag geschlossen

Häckselplatz

siehe Seite 8

Zusätzliche Schadstoffsammlung (8.00 Uhr - 12.00 Uhr)
16.05.20: Straubenhardt-Conweiler: 

Steinbeisstr. bei der Tennishalle
20.06.20: Mühlacker: Bauhof Herrenwaag 35

Parkplatz beim FC-Clubhaus: 
15.30-16.15 Uhr

Schadstoffsammlung aus Haushalten 
(Termine im Kalender)
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Dann packt eure Farben und Pinsel aus und legt los! 
Viel Spaß wünscht euch - euer Springi 

  

Sterbefall   
Patricia Beatrix Widmaier, geb. Neumann 
wh.: Eisenbahnstr. 58 in Ispringen 
ist am 06.04.2020 in Ispringen verstorben.   
Personenstandsfälle werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
veröffentlicht. 
Standesamt Ispringen - Tel. 07231/9812-13 
 
 

Darf ich mit Corona arbeiten? 

Das sagt das Gesundheitsamt 
ENZKREIS. Immer wieder werden die Mitarbeiter an der Hot-
line des Gesundheitsamts gefragt: „Darf man arbeiten, wenn man 
positiv auf Corona getestet wurde?“ Auch in den Sozialen Medien 
kursieren Gerüchte von Pflegekräften, die angeblich trotz positi-
vem Testergebnis zum Dienst „verdonnert“ würden. Dr. Brigitte 
Joggerst, Leiterin des Gesundheitsamts, gibt Antworten auf die 
wichtigsten Fragen: 
 
Darf ich arbeiten gehen, wenn ich positiv getestet wurde? 
Definitiv nein. Wer sich nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus 
infiziert hat, wird vom Gesundheitsamt für zwei Wochen in häusli-
che Quarantäne geschickt, darf die Wohnung oder das Haus nicht 
verlassen und soll den direkten Kontakt mit Mitbewohnern auf 
das Notwendigste beschränken. 
 
Gilt das auch ohne Test, wenn ich Symptome habe? 
Ja, wenn es sich um typische Symptome einer COVID 19-Erkran-
kung wie Fieber und Husten handelt und die Wahrscheinlichkeit 
einer Ansteckung groß ist. 
Im Übrigen sollte, wer sich krank fühlt, ohnehin nicht zur Arbeit 
gehen, vor allem, wenn er Fieber hat. 

Was ist mit den Beschäftigten von Müller Fleisch? 
Seit dem Wochenende steht die gesamte Firma mit allen Mit-
arbeitern unter Quarantäne. Das bedeutet, dass auch Gesunde 
ihre Wohnung oder das Haus nicht verlassen dürfen – mit einer 
Ausnahme: Sie dürfen arbeiten gehen. Während der Arbeitszeit 
wiederum dürfen sie das Firmengelände nicht verlassen. 
 
Mitarbeiter von Müller Fleisch dürfen also arbeiten? 
Mitarbeiter der Firma Müller Fleisch in Birkenfeld dürfen nur dann 
zur Arbeit, wenn sie nicht positiv getestet wurden. Alle Personen, 
die mit Corona infiziert sind oder die typischen Erkrankungs-Zei-
chen haben, müssen in häuslicher Quarantäne bleiben und dürfen 
erst nach Ablauf der Quarantänezeit oder nach vollständiger Ge-
nesung wieder in den Betrieb. 
 
Kann mein Chef verlangen, dass ich trotz positivem Test zur 
Arbeit komme? 
Nein. Wer gegen die Quarantäne verstößt, kann mit Bußgeld be-
legt werden, in extremen Fällen könnte sogar ein Strafverfahren 
drohen. Wer sich von seinem Vorgesetzten oder seiner Chefin 
unter Druck gesetzt fühlt, kann sich vertraulich an die Hotline des 
Gesundheitsamts wenden unter Tel. 07231 308-6850, E-Mail co-
rona@enzkreis.de. 
 
Gibt es Ausnahmen von der Regel? 
Theoretisch kann, wer nicht erkrankt ist, auch arbeiten, zum Bei-
spiel im Home Office. Ansonsten müssten Ausnahmen im Einzel-
fall vom Gesundheitsamt geprüft und auch genehmigt werden. 
Dies ist aber sehr selten der Fall.  (enz) 
 
 
 

Wirtschaftsministerium und Sozialministerium 

veröffentlichen gemeinsame Richtlinie für den Einzelhandel 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Damit geben wir den Betrieben 
eine wichtige Hilfestellung und Orientierung, unter welchen Vor-
aussetzungen eine Öffnung ab Montag wieder möglich ist“ 
 Minister Manne Lucha: „Der Gesundheitsschutz muss weiter ab-
solut im Vordergrund stehen“ 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und 
das Ministerium für Soziales und Integration haben heute auf Ba-
sis der innerhalb der Landesregierung erfolgten Abstimmungen 
eine gemeinsame Richtlinie zu den Voraussetzungen der Öffnung 
im Einzelhandel veröffentlicht. Mit dieser Richtlinie wird in Form 
einer Checkliste konkretisiert, welche Hygieneregeln von Ge-
schäften des Einzelhandels einzuhalten sind. Zudem enthält die 
Richtlinie Vorgaben, nach welchen Regeln die Verkaufsfläche von 
800 qm zu berechnen ist, bis zu der Geschäfte des Einzelhandels 
aufgrund der Corona-Verordnung ab dem 20. April 2020 wieder 
öffnen dürfen. 
„Mit dieser Regelung haben die Verkaufsstellen des Einzelhandels 
einheitliche und klare Vorgaben an der Hand, wie die verschiede-
nen Vorgaben des Arbeitsschutzes und des Infektionsschutzes, 
insbesondere aufgrund der Corona-Verordnung, erfüllt werden 
können. Damit geben wir den Betrieben eine wichtige Hilfestel-
lung und Orientierung, unter welchen Voraussetzungen eine Öff-
nung ab Montag wieder möglich ist“, so Ministerin Dr. Hoffmeis-
ter-Kraut. „Auch für die Frage der Berechnung der Verkaufsfläche 
gibt es eine klare Regelung: Abtrennungen und Teilöffnungen von 
Verkaufsflächen sind nicht zugelassen.“ 
Sozialminister Manne Lucha erklärte: „Der Gesundheitsschutz, 
die strikte Einhaltung der Hygiene-Etikette und fürsorgliches Ab-
standhalten stehen für uns nach wie vor absolut im Vordergrund. 
Nur auf diesem Weg kann es uns gelingen, die Ausbreitung des Vi-
rus abzubremsen und eine zweite Welle zu verhindern. Also gilt 
es jetzt eine Sogwirkung in die Innenstädte und Shoppingcenter 
effektiv zu vermeiden. Bei diesem ersten Schritt zu einer vollstän-
digen Verkaufsöffnung haben wir uns deshalb für eine vorsichtige 
Variante entschieden. (weiter auf Seite 9)
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Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 
2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 
Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert worden ist, wird verordnet: 

§ 1 
Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtun-

gen und Kindertagespfl egestellen 
(1) Bis zum Ablauf des 3. Mai 2020 sind 
1. der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außerunterrichtli-
cher und anderer schulischer Veranstaltungen an den öffentlichen 
Schulen, Schulkindergärten, Grundschulförderklassen und den 
Schulen sowie Schulkindergärten in freier Trägerschaft, 
2. die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische Zwecke, 
3. der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespfl e-
ge und 
4. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen Grund-
schule, fl exiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der 
Schule 
untersagt. 
(2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen an nach 
§ 28 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg 
anerkannten Heimen für Minderjährige, soweit die Schüler ganzjäh-
rig das Heim besuchen sowie Sonderpädagogische Bildungs- und 
Beratungszentren mit Internat, die ganzjährig geöffnet sind. Die 
Untersagung gilt ferner nicht für Schulen der Altenpfl ege, Altenpfl e-
gehilfe, Krankenpfl ege, Krankenpfl egehilfe, Kinder-krankenpfl ege, 
Entbindungspfl ege (Hebammen), Notfallsanitäter, Schulen zur Aus-
bildung von Medizinisch-technischen Assistenten und Pharmazeu-
tisch-technischen Assistenten, soweit dort Schüler und Schülerinnen 
geprüft und unterrichtet werden, deren Abschluss oder deren Kennt-
nisprüfung im Rahmen des Anerkennungsverfahrens ausländischer 
Be-rufsabschlüsse bis spätestens 30. Mai 2020 erfolgen soll sowie 
für die Weiterbildung für Intensivkrankenpfl eger. Das Kultusministe-
rium kann Ausnahmen von Absatz 1 für die Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten emo-
tionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, 
körperliche und motorische Entwicklung, Schülerinnen und Schüler 
in längerer Krankenhausbehandlung sowie die entsprechenden Ein-
richtungen des frühkindlichen Bereichs zulassen, sofern dies auf-
grund des besonderen Förder- und Betreuungsbedarfs erforderlich 
ist. 
(3) Das Kultusministerium kann zur Durchführung schulischer Ab-
schlussprüfungen Aus-nahmen von Absatz 1 sowie von § 4 Absatz 1 
zulassen. Dasselbe gilt für 
1. das Sozialministerium in Bezug auf Gesundheitsberufeschulen 
und Schulen für Sozialwesen sowie 
2. das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im 
landwirtschaftlichen Bildungsbereich. 
(4) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 ist der Be-
trieb für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, an Grundschul-
stufen von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, 
Grundschulförderklassen, Schulkindergärten, und den Klassenstu-
fen 5 und 6 der auf der Grundschule aufbauenden Schulen sowie 
Kinder in Kindertages-einrichtungen und Kindertagespfl ege, sofern 
beide Erziehungsberechtigte oder die oder der Alleinerziehende in 
Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sinne von Absatz 6 tätig 
und nicht abkömmlich sind. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Er-
ziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsbe-
rechtigte aus schwerwiegenden Gründen an der Betreuung gehin-
dert ist; die Entscheidung über die Zulassung einer solchen Ausnah-
me trifft unter Anlegung strenger Maßstäbe die Gemeinde, in der die 
Einrichtung ihren Sitz hat. Für diese Kinder wird eine Notbetreuung 
bereitgestellt, die sich auf den Zeitraum des Betriebs im Sinne des 
Absatz 1 erstreckt, den sie ersetzt, und darüber hinaus auch die 
Ferienzeiträume umfasst. Die Notbetreuung fi ndet in der jeweiligen 
Einrichtung, die das Kind bisher besuchte, durch deren Personal in 
möglichst kleinen Gruppen statt; Ausnahmen hiervon sind nur bei 
objektiver Unmöglichkeit zulässig. Bei dem gemeinsamen Verzehr 
von Speisen bei einer Notbetreuung ist sicherzustellen, dass 

1. die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von minde-
stens 1,5 Metern zwischen den Tischen und 
2. Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den Personen gewährleistet ist. 
Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertagesstättenver-
ordnung kann in der Notbetreuung abgewichen werden, sofern die 
Wahrnehmung der Aufsichtspfl icht dennoch uneingeschränkt mög-
lich ist. 
(5) Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß Absatz 4 sind Kin-
der, 
1. die in Kontakt zu einer infi zierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem Kontakt mit einer infi zierten Person noch nicht 14 
Tage vergangen sind, oder 
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen. 
(6) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind insbesondere 
1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) be-
stimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik 
und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswe-
sen, Transport und Verkehr, 
2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pfl egerischen 
Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versor-
gung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpfl ege und der 
ambulanten Pfl egedienste, auch soweit sie über die Bestimmung 
des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht, 
2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosen-
hilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buchs Sozialge-
setzbuch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische und sozialpsych-
iatrische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag 
unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- 
und Suchtberatungsstellen, 
3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Ju-
stizvollzugs- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie not-
wendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließ-
lich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG), soweit 
Beschäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich 
gestellt werden, 
4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungs-
wesen einschließlich Katastrophenschutz sowie die Einheiten und 
Stellen der Bundeswehr, die mittelbar 
oder unmittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 
verursachten Epidemie im Einsatz sind, 
5. Rundfunk und Presse, 
6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und 
den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Bus-
unternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden, 
7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 
8. das Bestattungswesen. 
(7) Das Kultusministerium kann über die in Absatz 6 genannten Be-
reiche hinaus weitere Bereiche für die Notbetreuung lageangepasst 
festlegen. 
(8) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher besuchte 
Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt und für die nach den Ab-
sätzen 1 bis 7 keine Ausnahme vorgesehen ist, dürfen die betreffen-
den Einrichtungen nicht betreten. Die Personensorgeberechtigten 
haben für die Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen. 
(9) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Dauer der Untersagung nach Absatz 1, 
auch zeitlich gestuft, zu verlängern sowie deren Bedingungen festzu-
legen und die Ausgestaltung der Notbetreuung nach den Absätzen 4 
und 5 anzupassen. Das Recht der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz anzuordnen, 
bleibt hiervon unberührt. 

§ 2 
Hochschulen und Akademien des Landes 

(1) Der Studienbetrieb in den Universitäten, Pädagogischen Hoch-
schulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für angewand-
te Wissenschaften, der DHBW und den Akademien des Landes 
bleibt bis zum 3. Mai 2020 ausgesetzt; er wird ab 20. April 2020 in 

Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)1 

vom 17. März 2020 (in der Fassung vom 17. April 2020) 
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digitalen Formaten wiederaufgenommen. Bereits begonnener Stu-
dienbetrieb wird in digitalen Formaten fortgesetzt. Praxisveranstal-
tungen, die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume an den Hochschulen 
erfordern (z. B. Laborpraktika, Präparierkurse), sind nur unter beson-
deren Schutzmaßnahmen möglich, wenn sie zwingend notwendig 
sind. Mensen und Cafeterien bleiben bis 3. Mai 2020 geschlossen. 
Unter Einhaltung der zum Zwecke des Infektionsschutzes gebotenen 
Regelungen können Zusammenkünfte zur Durchführung von Hoch-
schulzugangsverfahren, Aufnahmeprüfungen und Auswahlverfah-
ren, einschließlich 
Studierfähigkeitstests, sowie von Forschung und Lehre, einschließ-
lich Prüfungen, die vom Rektorat ausnahmsweise zugelassen wer-
den, stattfi nden, wenn diese nicht durch Einsatz elektronischer Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien ersetzbar sind. 
(2) In Gebäuden und auf dem Gelände der Hochschulen sind un-
beschadet von Absatz 1 alle Veranstaltungen, Ansammlungen und 
sonstigen Zusammenkünfte von jeweils mehr als fünf Personen bis 
zum 3. Mai 2020 verboten. Dies gilt nicht für Gebäude und Einrich-
tungen der Universitätsklinika und sonstige kritische Einrichtungen 
im Sinne von § 1 Absatz 6. § 3 Absätze 3 und 6 fi ndet entsprechende 
Anwendung. 
(3) Zur Durchführung von Abschlussprüfungen können ferner Aus-
nahmen von Absatz 1 und 2 zugelassen werden 
1. vom Innenministerium in Bezug auf die Hochschule der Polizei 
Baden-Württemberg und 
2. vom Justizministerium in Bezug auf die Hochschule für Rechts-
pfl ege Schwetzingen. 
(4) Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltungen und 
Prüfungen entscheidet die Hochschule in eigener Verantwortung. 
Die Hochschulen sorgen im Rahmen des rechtlich und tatsächlich 
Möglichen dafür, dass die Studierenden alle im Sommersemester 
2020 vorgesehenen Studienleistungen gegebenenfalls in modifi zier-
ter Form erbringen können und zugleich die Studierbarkeit gewähr-
leistet ist. 

§ 3 
Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Veranstal-

tungen und sonstigen Ansammlungen 
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 3. Mai 2020 nur 
alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder 
im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu ande-
ren Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Min-
destabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es wird empfohlen, dass 
dort, wo mit einer Einhaltung des Mindestabstands nicht gerechnet 
werden kann, wie beispielsweise im öffentlichen Personennahver-
kehr oder beim Einkauf, nicht-medizinische Alltagsmasken getragen 
werden, die Mund und Nase bedecken. 
(2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und 
sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen vorbe-
haltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtages und der Ge-
bietskörperschaften bis zum 3. Mai 2020 verboten. Ausgenommen 
von diesem Verbot sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlun-
gen, wenn deren teilnehmende Personen 
1. in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, Großel-
tern, Kinder und Enkelkinder oder 
2. in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben 
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner 
oder Partnerinnen oder Partner. Die Untersagung nach Satz 1 gilt 
namentlich für Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen sowie öffentlichen und privaten Bildungsein-
richtungen im außerschulischen Bereich. 
(3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2 sind 
Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte, 
wenn sie 
1. der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs oder der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
Daseinsfür- oder -vorsorge oder 
2. dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach dieser Ver-
ordnung untersagt ist, 
zu dienen bestimmt sind. Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere für 
Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte 
der Gerichte, Staatsanwaltschaften, der Notarinnen und Notare des 
Landes. Er gilt außerdem für Veranstaltungen, die der medizinischen 
Versorgung dienen wie beispielsweise Veranstaltungen zur Gewin-
nung von Blutspenden, wenn geeignete Maßnahmen zum Schutz 
vor Infektionen im Sinne von § 4 Absatz 5 getroffen werden. 
(4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Mo-
scheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensge-
meinschaften sind bis zum 3. Mai 2020 grundsätzlich untersagt. Das 
Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung unter Aufl agen zum Infektionsschutz abweichen-

de Regelungen von den Absätzen 1 und 2 und von Satz 1 für Ver-
anstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Moscheen, 
Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaf-
ten sowie für alle Bestattungen, Totengebete, Leichenwaschungen 
sowie Aufbahrungen festzulegen. 
(5) Die zuständigen Prüfungsbehörden können zur Durchführung von 
Staatsprüfungen, einschließlich der Kenntnisprüfungen, Ausnahmen 
von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie von § 2 und § 4 
Absatz 1 Nummer 2 zulassen. 
(5a) Das für den Gegenstand der Ausbildung jeweils fachlich zustän-
dige Ministerium kann unbeschadet der Regelungen in §§ 1 und 2 
zur Behebung einer Personalknappheit unter Aufl agen zum Schutz 
vor Infektionen für die Durchführung von Veranstaltungen zur Ausbil-
dung oder Qualifi kation für Berufe einschließlich von Prüfungen Aus-
nahmen von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 
Absatz 1 Nummer 2 zulassen. 
(6) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund unter 
Aufl agen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom Verbot nach 
den Absätzen 1 und 2 zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn 
1. Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrechterhal-
tung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 1 Absatz 6 dienen 
oder 

2. es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen handelt 
und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist. 

§ 3a 
Verordnungsermächtigung für Maßnahmen für Ein- und Rückreisen-
de 
Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 1 IfSG ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung unbeschadet der §§ 5 und 6 Maßnahmen 
für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus zu er-
lassen, insbesondere 
1. die Absonderung von Personen, die aus einem Staat außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland einreisen, in geeigneter Weise ge-
mäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG, 
2. die Pfl icht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 Absatz 1 
Satz 1 IfSG, sich bei den für sie zuständigen Behörden zu melden 
und auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Absonderung hin-
zuweisen, 
3. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß § 29 IfSG 
und 
4. berufl iche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 1 gemäß 
§ 31 IfSG einschließlich solcher, die sich gegen Personen richten, 
die ihren Wohnsitz außerhalb von Baden-Württemberg haben, 
sowie Ausnahmen hiervon und Aufl agen einschließlich weiterer An-
ordnungen hierzu gemäß § 28 Absatz 1 IfSG vorzuschreiben; dabei 
können auch Bußgeldbewehrungen für den Fall von Zuwiderhand-
lungen vorgesehen werden. 

§ 4 
Schließung von Einrichtungen 

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 3. Mai 2020 für 
den Publikumsverkehr untersagt: 
1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, 
Schauspielhäuser, Freilichttheater, 
2. Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akademien, 
Fortbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Musikschulen und 
Jugendkunstschulen, 
3. Kinos, 
4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Saunen, 
5. alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, ins-
besondere Fitnessstudios sowie Tanzschulen, und ähnliche Einrich-
tungen, 
5a. Sportboothäfen, soweit nicht die Benutzung zur unaufschiebba-
ren Sicherung der Boote vor Verlust oder Beschädigung, zum Ein- 
und Auswassern, zur Aufrechterhaltung der berufl ichen Bootsnut-
zung (z.B. Berufsfi scherei) oder zur Ausübung berufl icher Tätigkei-
ten auf dem Gelände (z.B. Bootsarbeiten durch Gewerbetreibende) 
erforderlich ist, 
6. Jugendhäuser, 
7. (aufgehoben) 
8. Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken, 
Wettvermittlungsstellen, 
9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen; unter-
sagt ist auch jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes im 
Sinne von § 2 Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes, 
10. Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, Eisdielen, 
Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen, 
11. Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von 
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Freizeitaktivitäten (auch außerhalb geschlossener Räume), Spezial-
märkte und ähnliche Einrichtungen, 
12. alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht zu 
den in Absatz 3 genannten Einrichtungen gehören, 
13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze,  
14. Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massagestudios, Kosmetikstu-
dios, Nagelstudios, Studios für kosmetische Fußpfl ege sowie Son-
nenstudios, 
15. Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und Wohnmobilstell-
plätze; eine Beherbergung darf ausnahmsweise zu geschäftlichen, 
dienstlichen oder, in besonderen Härtefällen, zu privaten Zwecken 
erfolgen und 
16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr. 
(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung, auch über den Zeitraum nach Absatz 
1 hinaus, bis zum Außerkrafttreten dieser Verordnung den Betrieb 
1. anderer als der in Absatz 1 genannten Einrichtungen zu untersa-
gen oder ihn von der Einhaltung von Aufl agen abhängig zu machen 
oder,
2. im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium, den Betrieb 
von Einrichtungen nach Absatz 1 ausnahmsweise unter Aufl agen zu 
gestatten, 
(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausgenommen: 
1. der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließlich 
Bäckereien, Metzgereien, 
2. Wochenmärkte und Hofl äden einschließlich mobiler Verkaufsstel-
len für landwirtschaftliche Produkte, 
3. Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des Online-Han-
dels, 
4. der Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Cafés und Eisdielen, 
4a. Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige öffentlicher 
Einrichtungen, wobei § 1 Absatz 4 Satz 5 entsprechende Anwen-
dung fi ndet, 
5. Ausgabestellen der Tafeln, 
6. Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Hörgeräteakustiker, Opti-
ker und Praxen für die medizinische Fußpfl ege, 
6a. Einzelhändler für Gase, insbesondere für medizinische Gase, 
7. Tankstellen, 
7a. der Handel mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, 
8. Banken und Sparkassen sowie Servicestellen von Telekommuni-
kationsunternehmen, 
9. Reinigungen und Waschsalons, 
9a. Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes, die zu Übungs- und 
Ausbildungszwecken sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbe-
triebs erforderlich sind, 
10. der Buchhandel, Zeitschriften- und Zeitungsverkauf, 
11. Raiffeisenmärkte und Landhandel, 
12. Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf, 
12a. sonstige Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfl äche von 
nicht mehr als 800 Quadratmetern 
13. der Großhandel und 
14. Bibliotheken, auch an Hochschulen, und Archive. 

Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortimentsteile, 
deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet ist, verkauft werden, wenn 
der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle 
Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Wenn bei 
einer Stelle der verbotene Teil des Sortiments überwiegt, darf der 
erlaubte Teil allein weiter verkauft werden, wenn eine räumliche Ab-
trennung möglich ist. Die Sätze 2 und 3 fi nden nur Anwendung, wenn 
keine Ausnahme nach Satz 1 Nummer 12a vorliegt. Die Öffnung von 
Einkaufszentren und Kaufhäusern ist nur für die in Satz 1 genann-
ten Ausnahmen erlaubt. Das Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, 
dazu Aufl agen festzulegen. 
(3a) Poststellen und Paketdienste dürfen abweichend von Absätzen 
1 bis 3 ihren Betrieb aufrechterhalten. Wird die Poststelle oder der 
Paketdienst zusammen mit einer nach Absatz 1 untersagten Einrich-
tung betrieben, darf diese, mit Ausnahme von für den Brief- und Pa-
ketversand erforderlichen Nebenleistungen, nicht betrieben werden, 
wenn die mit dem Betrieb der Poststelle oder dem Paketdienst er-
wirtschafteten Umsätze einschließlich Nebenleistungen im Vergleich 
zu denen, die durch den Verkauf des Sortiments der untersagten 
Einrichtung erwirtschaftet werden, eine untergeordnete Rolle spie-
len; keinesfalls dürfen zusätzlich zu Poststellen oder Paketdiensten 
Einrichtungen gemäß Absatz 1 Nummern 9 und 14 betrieben wer-
den. 
(4) Dienstleister, Handwerker und Werkstätten können in vollem Um-
fang ihrer Tätigkeit nachgehen, soweit sie nicht in Absatz 1 genannt 
sind. 
(5) Sofern eine Tätigkeit oder der Betrieb einer Einrichtung nach den 

Absätzen 3 bis 4 zulässig ist, haben die Betriebe und Einrichtungen 
mit Kundenverkehr darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtli-
chen Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und Warteschlangen ver-
mieden werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass ein Ab-
stand von möglichst 2 Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Per-
sonen eingehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen 
vorhanden sind. Von den Vorgaben des Mindestabstands sind solche 
Tätigkeiten ausgenommen, bei denen eine engere körperliche Nähe 
nicht zu vermeiden ist, insbesondere solche im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Heil- und Hilfsmitteln und Pfl egehilfsmitteln, der 
Erbringung ärztlicher, zahnärztlicher, psychotherapeutischer, pfl ege-
rischer und sonstiger Tätigkeiten der Gesundheitsversorgung und 
Pfl ege im Sinne des Fünften und des Elften Buchs Sozialgesetz-
buchs sowie der Erbringung von Assistenzleistungen im Sinne des 
Neunten Buchs Sozialgesetzbuchs einschließlich der Ermöglichung 
von Blutspenden. 

§ 5 
Erstaufnahmeeinrichtungen 

(1) Personen, die in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung gemäß 
§ 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) aufgenommen 
werden, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Beginn 
ihrer Unterbringung gemäß § 6 Absatz 1 FlüAG den ihnen jeweils 
zugewiesenen Unterbringungs- und Versorgungsbereich nicht 
verlassen. Das zuständige Regierungspräsidium kann den Betroffenen 
jederzeit neue Unterbringungs- und Versorgungsbereiche zuweisen 
und Ausnahmen von der Verpfl ichtung des Satz 1 anordnen. 
(2) Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitergehende Regelungen 
zur Separierung bestimmter Personengruppen innerhalb der 
Landeserstaufnahmeeinrichtungen zu erlassen. 

§ 6 Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen 
(1) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 
3 bis 5 IfSG, teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit 
Pfl ege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen ein-
schließlich Kurzzeitpfl ege sowie teilstationäre Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe dürfen nicht mehr zu Besuchszwecken betreten 
werden. Über den Zugang zu 
1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fach-
krankenhäuser für Gerontopsychiatrie, 
2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie 
3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern, 
jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet die 
Leitung der jeweiligen Einrichtung. 
(2) Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pfl ege- und Unter-
stützungsbedarf oder mit Behinderungen, stationäre Einrichtungen 
der Wohnungslosenhilfe, ambulant betreute Wohnprojekte der Woh-
nungslosenhilfe sowie von einem Anbieter verantwortete ambulant 
betreute Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pfl e-
gegesetz dürfen nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. 
Die Einrichtungen können den Zutritt zu Besuchszwecken erlauben, 
wenn geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen 
werden können. Ausgenommen von dem Betretungsverbot nach 
Satz 1 sind Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, wenn 
mit Blick auf die körperliche Konstitution der Bewohner nicht von ei-
nem erhöhten Infektionsrisiko ausgegangen werden muss. Die Ein-
richtungen entscheiden, ob eine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, und 
weisen darauf in der Information nach Absatz 9 hin. 
(3) Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 1 und 2 ge-
nannten Einrichtungen aus sonstigen, insbesondere berufl ichen 
oder familiären Gründen ist nur in Ausnahmefällen und mit Zustim-
mung der Leitung der Einrichtung gestattet. Im Falle der Gewährung 
des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum Infektionsschutz zu 
treffen. 
(4) Den in § 7 genannten Personen ist der Zutritt zu den in Absatz 
1 und 2 genannten Einrichtungen untersagt. Wenn diese Personen 
eine Einrichtung zum Zweck der Behandlung oder Aufnahme betre-
ten wollen, ist vorab das Einverständnis der Einrichtung einzuholen. 
Ausnahmen von Satz 2 dürfen nur in Notfällen gemacht werden. So-
weit möglich, sind auch in diesen Fällen Maßnahmen zum Schutz 
vor Infektionen zu ergreifen. 
(5) Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und des 
Pfl egebetriebs können in der Einrichtung tätige Personen, denen 
nach Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre, nach Abwägung die berufl i-
che Tätigkeit in der Einrichtung unter Beachtung von Schutzmaßnah-
men fortsetzen. Die Entscheidung über die Fortsetzung der Tätigkeit 
und die erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung. 
(6) Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können durch die Ein-
richtungen für nahestehende Personen im Einzelfall, beispielsweise 
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im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Begleitung eines erkrank-
ten Kindes und unter Aufl agen zugelassen werden. In Fällen nach 
Absatz 4 sind zwingend geeignete Maßnahmen zum Schutz vor In-
fektionen zu ergreifen. 
(7) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld 
von Pfl ege werden, soweit sie als Gruppenangebote durchgeführt 
werden, aufgrund einer erhöhten Ansteckungsgefahr, insbesondere 
für die besonders betroffenen vulnerablen Gruppen, einstweilen ein-
gestellt. Zu den nach Satz 1 eingestellten Angeboten zählen insbe-
sondere: 
1. Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Elften Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der Un-
terstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO) wie 
a) Betreuungsgruppen (für Personen mit überwiegend kognitiven 
Einschränkungen, z.B. demenziell erkrankte pfl egebedürftige Men-
schen) und 
b) Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeitausfahrten
für behinderte und pfl egebedürftige Menschen; 
2. Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO, soweit sie als Gruppenver-
anstaltung angelegt sind, und 
3. Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbindung mit § 
8 UstA-VO. 
(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
durch Rechtsverordnungen weitere Regelungen zum Schutz gefähr-
deter Personen vor einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu treffen und die 
Regelungen in diesem Paragraphen zu ändern. 
(9) Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, ist durch die 
Einrichtungen in einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise, beispielswei-
se durch einen auffälligen Aushang an den Zugangstüren, zu infor-
mieren. 

§ 6a 
Einschränkung zahnärztlicher Behandlungen 

(1) Bei der zahnärztlichen Versorgung von Patientinnen und Patien-
ten in den Fachgebieten 
1. Oralchirurgie, 
2. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und 
3. Kieferorthopädie dürfen nur akute Erkrankungen oder Schmerzzu-
stände (Notfälle) behandelt werden. Andere als Notfallbehandlungen 
nach Satz 1 sind auf einen Zeitpunkt nach dem Außerkrafttre-ten die-
ser Verordnung zu verschieben. 
(2) Insbesondere zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlun-
gen im Sinne des Ab-satzes 1 Satz 1 von mit SARS-CoV-2 infi zierten 
Patientinnen und Patienten beziehungsweise von in Quarantäne be-
fi ndlichen Personen sollen in Notfällen grundsätzlich in Krankenhäu-
sern mit Zahnmedizinbezug (Universitäts-Zahnkliniken, Kliniken mit 
einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Abteilung oder Zahnkliniken) 
erbracht werden. Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 können auch in 
Corona-Schwerpunkt-Zahnarztpraxen anstelle von Einrichtungen 
nach Satz 1 erbracht werden. Die Standorte der Einrichtungen nach 
den Sätzen 1 und 2 werden über die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Baden-Württemberg und die Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg bekanntgegeben; die Bekanntgabe ist zu aktualisie-
ren. 

§ 7 
Betretungsverbote 

In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrichtungen 
gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generel-
les Betretungsverbot für Personen, die in Kontakt zu einer infi zierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infi -
zierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Sympto-
me eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

§ 8 
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 

(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser 
Verordnung unberührt. Für den Erlass von Maßnahmen nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist das Sozialministerium zuständige ober-
ste Polizeibehörde. Das Sozialministerium übt die Fachaufsicht für 
Maßnahmen der nach § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialmi-
nisteriums über Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
zuständigen Ortspolizeibehörden aus. 
(2) Das Sozial- und das Innenministerium werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspolizeibe-
hörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit dies aus 
Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist 

1. zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes sowie der Beschäftigten der Ortspolizeibehörden vor An-
steckung bei Einsätzen, 
2. zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und des Vollzugs 
von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, 
3. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz und auf seiner Grundlage ergangener 
Rechtsverordnungen und 
4. zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Er-
forderlichkeit einer isolierten Unterbringung in Gewahrsamseinrich-
tungen und Justizvollzugsanstalten. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infekti-
onsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 sich im öffentlichen Raum aufhält, 
2. entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder sonstigen An-
sammlung von jeweils mehr als fünf Personen teilnimmt, 
3. entgegen § 3 Absatz 6 Aufl agen zum Schutz vor Infektionen nicht 
einhält, 
4. (aufgehoben) 
5. (aufgehoben) 
6. entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt, 
7. eine aufgrund von § 4 Absatz 2 in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung des Sozialministeriums untersagte Einrichtung betreibt oder 
eine Aufl age für den Betrieb einer Einrichtung nicht einhält, 
8. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 oder 3 Sortimentsteile verkauft, 
9. entgegen § 4 Absatz 3a Satz 2 eine Einrichtung betreibt, 
10. entgegen § 4 Absatz 5 nicht darauf hinwirkt, dass zwischen Per-
sonen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, 
11. entgegen § 6 Absätze 1, 2 und 4 eine der dort genannten Ein-
richtungen betritt, 
12. entgegen § 6 Absatz 7 Betreuungs- und Unterstützungsangebote 
im Vor- und Umfeld von Pfl ege anbietet, 
12a. entgegen § 6a Absatz 1 eine zahnmedizinische Behandlung 
durchführt, 
13. entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen betritt oder 
14. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen ihm zugewiesenen Unter-
bringungs- und Versorgungsbereich verlässt oder gegen eine Re-
gelung zur Separierung bestimmter Personengruppen innerhalb der 
Landeserstaufnahme nach § 5 Absatz 2 verstößt. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Corona-Verordnung vom 16. März 2020 außer Kraft. 
§ 11 
Außerkrafttreten 
(1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft. Sofern in 
dieser Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
Maßnahmen bis zum Außerkrafttreten der Verordnung. 
(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
den Termin des Außerkrafttretens zu ändern. 

Stuttgart, den 17. März 2020 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 
Kretschmann, Strobl, Sitzmann, Dr. Eisenmann, 
Bauer, Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut, Lucha, 
Hauk, Wolf, Hermann, Erler

1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Erlass der 
Fünften Verordnung der Landesregierung zur Änderung 
der Corona-Verordnung vom 17. April 2020 
(notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar 
unter http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung)  
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Wir werden die Wirksamkeit der bisherigen und der neuen Re-
geln genau beobachten und regelmäßig prüfen, ob die Infektions-
schutzkonzepte sowie Abstands- und Hygieneregeln der Unter-
nehmen funktionieren.“ 
„Wir werden alles tun, damit die jetzt noch beschränkten Branchen 
und Bereiche nicht länger als nötig ihre Geschäfte und Einrichtun-
gen geschlossen halten müssen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass 
alle die Hygiene- und Abstandsregeln konsequent und sorgfältig 
befolgen, damit es zu keinem erneuten Anstieg der Infektionszah-
len kommt. Wenn uns dies erfolgreich gelingt, können wir hoffent-
lich schon bald über weitergehende Öffnungen nachdenken“, so 
Hoffmeister-Kraut. 
  
Hintergrundinformationen: 
Mit der gemeinsamen Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau und des Ministeriums für Soziales und 
Integration zur Öffnung von Einrichtungen des Einzelhandels 
gemäß § 4 Absatz 3 der Corona-Verordnung, werden die Voraus-
setzungen für die Öffnung im Einzelhandel aufgrund der Corona-
Verordnung näher geregelt. 
Die Richtlinie legt dabei fest, wie die Verkaufsfläche von 800 qm, 
bis zu der Einzelhandelsläden gemäß § 4 Absatz 3 Nr. 12 a der Co-
rona-Verordnung der Landesregierung in der neuesten Fassung 
grundsätzlich öffnen dürfen, konkret zu berechnen ist. Dabei stellt 
die Richtlinie auf die Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts ab, 
die auch der Flächenberechnung im Baugenehmigungsverfahren 
zugrunde liegen. Damit wurde eine bewährte und überprüfbare 
Methode gewählt, um etwaige Zweifelsfälle klären zu können. 
Zudem wird in der Richtlinie geregelt, welche Hygienevorschrif-
ten konkret von den Geschäften des Einzelhandels erfüllt wer-
den müssen, um die Vorgaben der Corona-Verordnung und des 
Arbeitsschutzes zu erfüllen. In Form einer Checkliste wird leicht 
nachvollziehbar aufgelistet, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. 
So sind etwa zur Sicherung des Mindestabstands Markierungen 
auf dem Boden vor Kassenarbeitsplätzen anzubringen und die An-
zahl der Kunden im Geschäft in Abhängigkeit von der Verkaufs-
fläche zu begrenzen. Konkrete Vorgaben zu Reinigungsintervallen 
von Kassenarbeitsplätzen und Pausenräumen sind ebenso enthal-
ten wie die Pflicht zur Bereitstellung von ausreichenden Waschge-
legenheiten für die Beschäftigten. Im Rahmen der verpflichtenden 
Gefährdungsbeurteilung im Arbeitsschutz sind weitere individu-
ell angemessene Maßnahmen zu prüfen, um die Ansteckungsge-
fahr zu minimieren. 
Weitere Informationen können Sie auf Anfrage im Rathaus ein-
sehen oder unter https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirt-
schaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/  
 
 

Drähte der Corona-Hotlines glühen nach wie vor  

Neuerdings auch fremdsprachige Auskünfte  
ENZKREIS. Wie bekomme ich einen Termin in einer Infektam-
bulanz? Wie lange dauert die Auswertung meines Corona-Tests? 
Muss ich meine für Mai geplante Hochzeit absagen? Mit diesen 
und ähnlichen Fragen haben sich in den vergangenen Wochen 
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Pforzheim und dem Enz-
kreis an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes gewandt. „Mit 
den in den vergangenen Tagen gefassten Beschlüssen des Bundes 
und der Länder sind bei den Menschen noch viele weitere, oft 
ganz praktische Anliegen aufgetaucht. Falls deren Anliegen über 
medizinische oder hygienische Fragestellungen hinausgehen, ver-
mitteln wir natürlich an die beispielsweise für Gewerberecht zu-
ständigen Kolleginnen und Kollegen weiter“, berichtet die Leiterin 
des Gesundheitsamtes, Dr. Brigitte Joggerst. „Die Drähte glühen 
jedenfalls nach wie vor.“ 
Das Gesundheitsamt hat dieser Tage zudem unter dem Dach von 
„MindSpring/Psychosoziale Hilfen“ und in enger Zusammen-
arbeit mit der Integrationsbeauftragten Isabel Hansen ein hilf-
reiches Angebot für Menschen auf die Beine gestellt, die in der 

deutschen Sprache noch nicht zu Hause sind: Unter der Telefon-
nummer 07231 308-9148 gibt es Auskünfte in den Sprachen Ara-
bisch, Farsi und Türkisch. Diese Hotline ist von montags bis frei-
tags von jeweils 10 bis 12 Uhr besetzt. Die Flüchtlingsbeauftragten 
in den Gemeinden wurden über dieses Angebot bereits informiert 
und gebeten, dies an ihre „Schützlinge“ weiter zu geben. 
Wer generell Fragen zu Corona hat, findet ständig aktualisierte 
Informationen auf der Homepage des Enzkreises unter www.enz-
kreis.de. Dort sind auch Videos eingestellt, die einen Blick hinter 
die Kulissen der Hotline erlauben, sowie ein Link zu weiteren Co-
rona-Informationen auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Ita-
lienisch, Kurdi Badini, Polnisch, Trgrinia und Türkisch. 
Bei der Stadt Pforzheim wird die Homepage www.pforzheim.
de ständig aktualisiert. Verschiedene Angebote sind ebenfalls in 
unterschiedlichen Fremdsprachen verfügbar. Die Hotline unter 
07231 39-3339 ist Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr be-
setzt. An die Mailadresse corona@pforzheim.de können mon-
tags bis donnerstags von 8:30 bis 16 Uhr und freitags von 8:30 
bis 12:30 Uhr Anfragen gerichtet werden, die möglichst zeitnah 
beantwortet werden. Beim Gesundheitsamt arbeitet die Hotline 
montags bis samstags von jeweils 8 bis 18 Uhr. An die Mailbox 
corona@enzkreis.de können rund um die Uhr Fragen geschickt 
werden. (enz) 

Neues Angebot des Gesundheitsamtes: Laila Wahab und ihre 
Kolleginnen und Kollegen geben Auskünfte rund um das Thema 

Corona in den Sprachen Arabisch, Farsi und Türkisch. (enz) 
 
 

Am Samstag, 2. Mai:  

Entsorgungseinrichtungen in Pforzheim und dem Enzkreis 
geschlossen 
Pforzheim/ENZKREIS. Am Samstag, den 2. Mai, bleiben das 
Entsorgungszentrum Hohberg, die Wertstoffhöfe der Stadt Pforz-
heim, die Deponie Hamberg in Maulbronn sowie die dezentralen 
Recyclinghöfe des Enzkreises geschlossen. 

im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Begleitung eines erkrank-
ten Kindes und unter Aufl agen zugelassen werden. In Fällen nach 
Absatz 4 sind zwingend geeignete Maßnahmen zum Schutz vor In-
fektionen zu ergreifen. 
(7) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld 
von Pfl ege werden, soweit sie als Gruppenangebote durchgeführt 
werden, aufgrund einer erhöhten Ansteckungsgefahr, insbesondere 
für die besonders betroffenen vulnerablen Gruppen, einstweilen ein-
gestellt. Zu den nach Satz 1 eingestellten Angeboten zählen insbe-
sondere: 
1. Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Elften Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der Un-
terstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO) wie 
a) Betreuungsgruppen (für Personen mit überwiegend kognitiven 
Einschränkungen, z.B. demenziell erkrankte pfl egebedürftige Men-
schen) und 
b) Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeitausfahrten
für behinderte und pfl egebedürftige Menschen; 
2. Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO, soweit sie als Gruppenver-
anstaltung angelegt sind, und 
3. Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbindung mit § 
8 UstA-VO. 
(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
durch Rechtsverordnungen weitere Regelungen zum Schutz gefähr-
deter Personen vor einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu treffen und die 
Regelungen in diesem Paragraphen zu ändern. 
(9) Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, ist durch die 
Einrichtungen in einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise, beispielswei-
se durch einen auffälligen Aushang an den Zugangstüren, zu infor-
mieren. 

§ 6a 
Einschränkung zahnärztlicher Behandlungen 

(1) Bei der zahnärztlichen Versorgung von Patientinnen und Patien-
ten in den Fachgebieten 
1. Oralchirurgie, 
2. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und 
3. Kieferorthopädie dürfen nur akute Erkrankungen oder Schmerzzu-
stände (Notfälle) behandelt werden. Andere als Notfallbehandlungen 
nach Satz 1 sind auf einen Zeitpunkt nach dem Außerkrafttre-ten die-
ser Verordnung zu verschieben. 
(2) Insbesondere zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlun-
gen im Sinne des Ab-satzes 1 Satz 1 von mit SARS-CoV-2 infi zierten 
Patientinnen und Patienten beziehungsweise von in Quarantäne be-
fi ndlichen Personen sollen in Notfällen grundsätzlich in Krankenhäu-
sern mit Zahnmedizinbezug (Universitäts-Zahnkliniken, Kliniken mit 
einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Abteilung oder Zahnkliniken) 
erbracht werden. Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 können auch in 
Corona-Schwerpunkt-Zahnarztpraxen anstelle von Einrichtungen 
nach Satz 1 erbracht werden. Die Standorte der Einrichtungen nach 
den Sätzen 1 und 2 werden über die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Baden-Württemberg und die Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg bekanntgegeben; die Bekanntgabe ist zu aktualisie-
ren. 

§ 7 
Betretungsverbote 

In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrichtungen 
gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generel-
les Betretungsverbot für Personen, die in Kontakt zu einer infi zierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infi -
zierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Sympto-
me eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

§ 8 
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 

(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser 
Verordnung unberührt. Für den Erlass von Maßnahmen nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist das Sozialministerium zuständige ober-
ste Polizeibehörde. Das Sozialministerium übt die Fachaufsicht für 
Maßnahmen der nach § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialmi-
nisteriums über Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
zuständigen Ortspolizeibehörden aus. 
(2) Das Sozial- und das Innenministerium werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspolizeibe-
hörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit dies aus 
Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist 

1. zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes sowie der Beschäftigten der Ortspolizeibehörden vor An-
steckung bei Einsätzen, 
2. zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und des Vollzugs 
von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, 
3. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz und auf seiner Grundlage ergangener 
Rechtsverordnungen und 
4. zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Er-
forderlichkeit einer isolierten Unterbringung in Gewahrsamseinrich-
tungen und Justizvollzugsanstalten. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infekti-
onsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 sich im öffentlichen Raum aufhält, 
2. entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder sonstigen An-
sammlung von jeweils mehr als fünf Personen teilnimmt, 
3. entgegen § 3 Absatz 6 Aufl agen zum Schutz vor Infektionen nicht 
einhält, 
4. (aufgehoben) 
5. (aufgehoben) 
6. entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt, 
7. eine aufgrund von § 4 Absatz 2 in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung des Sozialministeriums untersagte Einrichtung betreibt oder 
eine Aufl age für den Betrieb einer Einrichtung nicht einhält, 
8. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 oder 3 Sortimentsteile verkauft, 
9. entgegen § 4 Absatz 3a Satz 2 eine Einrichtung betreibt, 
10. entgegen § 4 Absatz 5 nicht darauf hinwirkt, dass zwischen Per-
sonen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, 
11. entgegen § 6 Absätze 1, 2 und 4 eine der dort genannten Ein-
richtungen betritt, 
12. entgegen § 6 Absatz 7 Betreuungs- und Unterstützungsangebote 
im Vor- und Umfeld von Pfl ege anbietet, 
12a. entgegen § 6a Absatz 1 eine zahnmedizinische Behandlung 
durchführt, 
13. entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen betritt oder 
14. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen ihm zugewiesenen Unter-
bringungs- und Versorgungsbereich verlässt oder gegen eine Re-
gelung zur Separierung bestimmter Personengruppen innerhalb der 
Landeserstaufnahme nach § 5 Absatz 2 verstößt. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Corona-Verordnung vom 16. März 2020 außer Kraft. 
§ 11 
Außerkrafttreten 
(1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft. Sofern in 
dieser Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten die 
Maßnahmen bis zum Außerkrafttreten der Verordnung. 
(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
den Termin des Außerkrafttretens zu ändern. 

Stuttgart, den 17. März 2020 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 
Kretschmann, Strobl, Sitzmann, Dr. Eisenmann, 
Bauer, Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut, Lucha, 
Hauk, Wolf, Hermann, Erler

1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Erlass der 
Fünften Verordnung der Landesregierung zur Änderung 
der Corona-Verordnung vom 17. April 2020 
(notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar 
unter http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung)  
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Anlieferungen sind bei den genannten Entsorgungseinrichtungen 
wieder ab dem 4. Mai möglich. Die Einrichtungen der Stadt Pforz-
heim haben planmäßig geöffnet. Die Öffnungszeiten der Einrich-
tungen des Enzkreises finden sich auf der Entsorgungsplattform 
im Internet unter www.entsorgung-regional.de, (enz/stp) 
 

Im Fundbüro wurden folgende Fundsachen abgegeben: 

• Handsender für Torantrieb
• Trekkingrad (Damen), schwarz
 
Fundsachen können im Rathaus Ispringen, Frau Becker, 
Zimmer 6, abgeholt werden. 
Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin, Tel. 9812-16 oder 
k.becker@ispringen.de 
 
 


